
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Wetzlar, Stadtteil Hermannstein 
 

71. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

im Bereich „Am Rotenberg II“ 
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anre-
gungen (Frist bis zum 14.08.2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Linden, den 04.09.2017 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB  
 
Stellungnahmen mit Anregungen  

Deutsche Telekom Technik GmbH (12.07.2017) 
Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (26.07.2017) 
Hessen Mobil, Straßen und Verkehrsmanagement Dillenburg (10.08.2017) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (05.07.2017) 
Regierungspräsidium Gießen (16.08.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Im Rahmen der Entwurfsoffenlegung sind keine Stellungnahmen mit Anregungen 
und Hinweisen zur 71. Änderung des Flächennutzungsplanes von der Öffentlichkeit 
eingegangen.  
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Deutsche Telekom Technik GmbH (12.07.2017) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die in der angesprochenen Stellungnahme vom 24.11.2016 vor-
gebrachten Hinweise wurden zur weitergehenden Berücksichtigung bei der Erschlie-
ßungsplanung bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen.  
 
 

1. 
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Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (26.07.2017) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Mit der vorliegenden 71. Änderung des Flächennutzungsplanes werden neben der 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Festsetzung eines All-
gemeinen Wohngebietes auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung auch südlich 
des eigentlichen Plangebietes bislang noch dargestellte „Flächen für die Forstwirt-
schaft (Aufforstung)“ ebenfalls in „Wohnbauflächen“ umgewidmet. Die Darstellung 
wurde im Zuge der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 1988 aufgenommen. 
Die bislang noch entgegen der tatsächlichen landwirtschaftlichen Nutzung als Acker-
fläche geltenden Darstellungen der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes werden 
angepasst, da in diesem Bereich aus städtebaulicher Sicht auch perspektivisch keine 
Aufforstung angestrebt wird. Wald im forstrechtlichen Sinne wird hierdurch nicht 
berührt. Zwar erfolgt im Rahmen der vorliegenden 71. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Gegenzug keine Darstellung von „Wald“ an anderer Stelle im Stadt-
gebiet, jedoch wird unter anderem im Zuge der anstehenden Rekultivierung der 
nahegelegenen Kalksteinbrüche perspektivisch neben einer landwirtschaftlichen 
Nutzung auch eine Wiederaufforstung angestrebt, die jedoch Gegenstand eigen-
ständiger Planungen ist. 
 

1. 
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Hessen Mobil, Straßen und Verkehrsmanagement Dillenburg (10.08.2017) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (05.07.2017) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Regionalplan Mittelhessen 2010 wird in Kapitel 5.2 für die Stadt Wetzlar für den 
Zeitraum 2002 bis 2020 aus raumordnerischer Sicht ein Wohnsiedlungsflächenbe-
darf von 62 ha angegeben, der gemäß der raumordnerischen Zielvorgabe 5.2-7 als 
errechneter Flächenbedarf den Maximalwert darstellt, der nicht überschritten werden 
darf. Dieser Wert wird auch unter Berücksichtigung der größeren Baugebietsentwick-
lungen im zugrunde gelegten Zeitraum nicht erreicht. Zudem kann angemerkt wer-
den, dass die Obere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Gießen im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes und zur 
vorliegenden 71. Änderung des Flächennutzungsplanes diesbezüglich keine Hinwei-
se oder Bedenken geäußert hat. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

1. 

2. 
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Regierungspräsidium Gießen (16.08.2017) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 14.12.2016 
wurde darauf hingewiesen, dass die Planung insgesamt mit den Aussagen des Re-
gionalplanes Mittelhessen 2010 vereinbar ist. 
 
 
 

1. 
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Zu 2: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Pla-
nung und zum Entwässerungskonzept werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 



 

71. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Rotenberg II“   Seite 9 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; an der Planung wird je-
doch nach Abwägung aller Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB weiterhin festge-
halten. 
 
Wie bereits in den Planunterlagen und den Beschlussempfehlungen zu den im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen darge-
legt, wurde auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur Klärung der immissions-
schutzrechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit den von den Bunde-
sautobahnen BAB 45 und BAB 480 ausgehenden Emissionen aus Verkehrslärm und 
deren Einwirkungen in das Plangebiet sowie um den Schutzansprüchen der künfti-
gen Wohnbebauung in der erforderlichen Form Rechnung zu tragen, das Büro für 
Schallschutz, Winfried Steinert, 35606 Solms, mit der Durchführung schalltechni-
scher Berechnungen und der Erstellung eines entsprechenden Immissionsgutach-
tens beauftragt. Aufgabe der Untersuchung war die Prüfung, ob die von außen in das 
Plangebiet einwirkenden Straßenverkehrsgeräusche die im Beiblatt 1 zu DIN 18005, 
Teil 1, angegebenen Orientierungswerte einhalten. Zur Ermittlung der Geräuschbe-
lastung wurde daher auf der Grundlage von Verkehrsdaten zunächst eine Schallaus-
breitungsrechnung durchgeführt. 
 
Nach den Ergebnissen dieser Prüfung halten die ermittelten Beurteilungspegel für 
den Straßenverkehr der Autobahnen zur Tagzeit den Orientierungswert für Allgemei-
nes Wohngebiet des Beiblattes 1 zu DIN 18005, Teil 1, von 55 dB(A) ein. Zur Nacht-
zeit wird der Orientierungswert von 45 dB(A) jedoch in Teilen des Plangebietes ge-
ringfügig um bis zu 2 dB überschritten. Die für den Bau oder die wesentliche Ände-
rung von Verkehrswegen gemäß 16. BImSchV geltenden Immissionsgrenzwerte für 
Allgemeines Wohngebiet von tags 59 dB(A) und nachts 49 dB(A) werden hingegen 
eingehalten. Da der Orientierungswert zur Tageszeit sicher eingehalten wird und die 
ermittelten Überschreitungen zur Nachtzeit gering sind, kann der erforderliche 
Schallschutz durch passive Maßnahmen an den Gebäuden hergestellt werden.  

4. 

3. 

5. 
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Das Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, enthält Orientierungswerte für die Beurteilungs-
pegel, die vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit schutz-
bedürftigen Nutzungen haben. Die Einhaltung der Orientierungswerte oder deren 
Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Bau-
gebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen 
Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. Eine Zusammenstellung der Orientierungs-
werte für unterschiedliche Lärmarten und unterschiedliche Gebietsnutzungen findet 
sich in Tabelle 1. Bereits die Bezeichnung „Orientierungswert“ deutet an, dass es 
sich hierbei nicht um verbindliche Grenzwerte handelt. Der Belang des Schallschut-
zes ist bei der sonst in der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der 
Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu beachten. 
Die Abwägung kann in bestimmten Fällen, bei Überwiegen anderer Belange, auch zu 
einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. Im Bereich des 
Plangebietes sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebau-
liche Entwicklung als Allgemeines Wohngebiet geschaffen werden. Folglich sind die 
Orientierungswerte gemäß Tabelle 1, Zeile 2, zu berücksichtigen. Soweit Überschrei-
tungen der Orientierungswerte festgestellt werden, besteht ein konkretes Erfordernis 
für geeignete Schallschutzmaßnahmen, um gesunde Wohnverhältnisse zu gewähr-
leisten. Hierbei gilt zwar grundsätzlich der Vorrang aktiver vor passiver Maßnahmen 
zum Lärmschutz, jedoch kann angemerkt werden, dass der überwiegende Teil des 
Plangebietes innerhalb des Lärmpegelbereiches I liegt und nur im westlichen Teilbe-
reich die Anforderungen an den Lärmpegelbereich II gelten. Ein immissionsschutz-
rechtlicher Konflikt der zwingend auf Ebene der Bauleitplanung zu lösen wäre, hier 
aber ungelöst bleibt, ist insofern nicht erkennbar. Insbesondere ist jedoch anzumer-
ken, dass zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen passive Schallschutzmaßnah-
men grundsätzlich zulässig sind und im vorliegenden Fall aufgrund der topografi-
schen Gegebenheiten und einer zu erzielenden städtebaulichen Qualität des geplan-
ten Neubaugebietes die Errichtung aktiver Schallschutzmaßnahmen, etwa in Form 
von aufgeschütteten Erdwällen mit einer entsprechenden Höhe auf einer ohnehin 
sichtexponierten Fläche außer Verhältnis zur voraussichtlichen Wirkung solcher 
Maßnahmen steht. Die Bevorzugung passiver Maßnahmen erfolgt jedoch letztlich 
vor dem Hintergrund, dass die für den Lärmpegelbereich II empfohlenen Maßnah-
men nicht über die ohnehin üblichen Anforderungen an die Schalldämmung der 
Außenbauteile hinausgehen. 
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 Sofern durch aktive Schallschutzmaßnahmen, beispielsweise durch die Errichtung 
von Lärmschutzwänden, keine günstige Umfeldsituation geschaffen werden kann, 
können aufgrund besonderer städtebaulicher Rahmenbedingungen – alternativ oder 
ergänzend zu aktiven Schallschutzmaßnahmen – passive Schutzmaßnahmen in 
Erwägung gezogen werden. Durch bauliche Vorkehrungen am Gebäude kann si-
chergestellt werden, dass zumindest der Aufenthalt innerhalb von Gebäuden frei von 
erheblichen Belästigungen durch Lärm von außen ist. 
 
Zum Schutz gegen Außenlärm werden nach DIN 4109 für schutzwürdige Räume in 
Gebäuden Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile gestellt. Diese 
Forderung ist unabhängig von der Anforderung an den Immissionsschutz außerhalb 
des Gebäudes. Die Berechnung zur Bestimmung der sog. erforderlichen bewerteten 
resultierenden Schalldämm-Maße stellt dabei auf den Tagesbeurteilungspegel ab. 
Als Ergebnis der Berechnung bestehen für die Gebäude im Plangebiet keine beson-
deren Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile. Ausreichend ist 
bereits der Einbau von Fenstern der Schallschutzklasse 2. Übliche Isolierglasfenster, 
die aus Wärmeschutzgründen sowieso erforderlich sind, erfüllen diese Anforderung 
bereits. Somit ergeben sich keine über die bei üblicher Bauweise erreichbaren Werte 
hinausgehenden erforderlichen bewerteten resultierenden Schalldämm-Maße der 
Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, sodass hinsichtlich des 
Schallschutzes auch keine textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich 
sind.  
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird wie 
folgt entsprochen: 
 
Die im Vorentwurf der 71. Änderung des Flächennutzungsplanes als Grundlage für 
die bisherige Darstellung des Flächennutzungsplanes verwendete Plandarstellung 
wurde zum Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung an die rechtswirksamen 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes von 1981 einschließlich der im näheren 
Umfeld des Plangebietes zwischenzeitlich erfolgten Änderungen angepasst.  
 
Mit der vorliegenden 71. Änderung des Flächennutzungsplanes werden neben der 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Festsetzung eines All-
gemeinen Wohngebietes auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung auch südlich 
des eigentlichen Plangebietes bislang noch dargestellte „Flächen für die Forstwirt-
schaft (Aufforstung)“ ebenfalls in „Wohnbauflächen“ umgewidmet.  
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Die Darstellung wurde im Zuge der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 1988 
aufgenommen. Die bislang noch entgegen der tatsächlichen landwirtschaftlichen 
Nutzung als Ackerfläche geltenden Darstellungen der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes werden angepasst, da in diesem Bereich aus städtebaulicher Sicht 
auch perspektivisch keine Aufforstung angestrebt wird. Wald im forstrechtlichen 
Sinne wird hierdurch nicht berührt. Zwar erfolgt im Rahmen der vorliegenden 71. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Gegenzug keine Darstellung von „Wald“ 
an anderer Stelle im Stadtgebiet, jedoch wird unter anderem im Zuge der anstehen-
den Rekultivierung der nahegelegenen Kalksteinbrüche perspektivisch neben einer 
landwirtschaftlichen Nutzung auch eine Wiederaufforstung angestrebt, die jedoch 
Gegenstand eigenständiger Planungen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


